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1. Die Gesundheitserklärung muss vor dem Zeitpunkt der Aufnahme eines Kindes in die Einrichtung 
sowie vor der Aufnahme des Betriebs nach Ferienabschnitten vorgelegt werden, d.h., wer innerhalb 
der letzten 14 Tage Kontakt zu einer infizierten Person hatte, typische Symptome einer Corona-
Infektion aufweist, innerhalb der letzten 14 Tage aus einem Risikogebiet in die Bundesrepublik 
eingereist ist (Ausnahme: Die Person kann ein negatives Testergebnis vorweisen.) oder sich aus 
sonstigen Gründen in Quarantäne befindet, darf nicht an die Schule kommen. 

2. Für Lehrkräfte und andere Personen, die gegen die Regelungen der Maskenpflicht verstoßen, 
besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot. 

3. Für alle Erwachsene und Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 ist das Tragen einer MNB (Mund-
Nasen-Bedeckung) oder eines MNS (Mund-Nasen-Schutz) auf dem gesamten Schulgelände, auf 
allen Begegnungsflächen (z. B. Flure, Treppenhaus, Pausenhof, Toiletten,…), in den 
Klassenzimmern und während des Unterrichts verpflichtend. Ein Gesichtsvisier oder „Faceshield“ 
(Schutzschild aus dünnem und hochtransparentem Polyester mit Bügel) entspricht nicht einer Mund-
Nasen-Bedeckung im Sinne der Corona-Verordnung. Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung besteht nicht für Personen, die eine entsprechende ärztliche Bescheinigung 
vorweisen. Den Schülerinnen und Schülern, die von der Maskenpflicht ausgenommen sind, wird 
empfohlen, den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

Die Maskenpflicht gilt nicht bei der Nahrungsaufnahme.  

In den Pausen außerhalb des Gebäudes darf die Maske abgenommen werden, wenn ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird – dies entspricht etwas mehr als zwei Armlängen 
von großen Schülerinnen bzw. Schülern. 

Bei Zwischen- und Abschlussprüfungen kann auf das Tragen einer Maske verzichtet werden, sofern 
der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. 

4. Die Klassen 5&6 betreten das Schulgelände über die Feuerwehrzufahrt und benutzen dann den 
Eingang im Pausenhof (Podest). Die Klassen 7&8 benutzen den Haupteingang. Die Klassen 9&10 
betreten das Schulgelände über die Feuerwehrzufahrt und benutzen dann den Eingang im 
Pausenhof (Turnhalle).   

5. Nach dem Betreten des Schulhauses sind die Hände an dem bereitstehenden Desinfektionsständer 
zu desinfizieren. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich danach direkt in ihr Klassenzimmer 
begeben. Ein Aufenthalt im Flur ist nicht erlaubt. Im Schulhaus gilt ein Rechts-Geh-Gebot! 

6. Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigte und andere Personen haben untereinander einen Mindestabstand 
von 1,50 Metern einzuhalten. 

7. Zu den und zwischen den Schülerinnen und Schülern gilt das Abstandsgebot nicht. 

8. Berührungen, Umarmungen und das Händeschütteln sind nicht erlaubt. 

9. Die Unterrichtsräume sind mindestens alle 20 Minuten für 3-5 Minuten durch Quer- bzw. Stoßlüftung 
zu lüften  und täglich entsprechend der DIN-Vorgaben und den Anforderungen des 
Infektionsschutzgesetzes gereinigt. 

10. Die Pausenbereiche sind trotz Maskenpflicht getrennt.  

11. Pausenregelung: In der ersten großen Pause gehen die Klassen 5, 7 und 9 in den Pausenhof. Die 
Klassen 6, 8 und 10 bleiben im Zimmer. Für die zweite große Pause wird die Regelung umgekehrt. 

12. Am Ende des Schultages verlassen die Schülerinnen und Schüler das Schulgebäude so, wie sie es 
betreten haben. 
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Ergänzung zu jahrgangsübergreifenden und schulübergreifenden Gruppen (nach § 2 Absatz 2 Nummer 4 
der CoronaVO Schule vom 31.08.2020): 

Zulässig sind solche Gruppenbildungen jedoch im Unterricht sowie in schulischen Förderangeboten, 
sofern ein Mindestabstand von 1,5 Metern auch zu und zwischen den Schülerinnen und Schülern 
eingehalten wird. 

 

 

Wir verlassen uns darauf, dass sich alle am Schulleben Beteiligten an die Vorgaben halten und damit 

einen Beitrag zur Gesunderhaltung aller leisten! 

 

 

Albrecht Bizer Ingo Lehmann 

Realschulrektor Realschulkonrektor 

 


